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Factsheet zu den Abkommen über den Austausch junger Berufs-

leute (Stagiaireabkommen) 

  
 

1. Hintergrund 

Die Schweiz hat mit verschiedenen Staaten bilaterale Abkommen abgeschlossen, um jungen 

Berufsleuten eine Erweiterung ihrer beruflichen und sprachlichen Kenntnisse in der Schweiz 

zu ermöglichen. Derzeit sind fünfzehn Abkommen (mit Argentinien, Australien, Bulgarien, 

Chile, Japan, Kanada, Monaco, Neuseeland, Philippinen, Rumänien, Russland, Südafrika, 

Tunesien, Ukraine, USA) operativ. 

Im Rahmen dieser Abkommen erhalten junge Berufsleute, die ihre beruflichen und sprachli-

chen Kenntnisse in der Schweiz erweitern möchten, eine Arbeitsbewilligung für 12 Monate, 

welche um 6 Monate auf insgesamt maximal 18 Monate verlängert werden kann. Die Ar-

beitsbewilligung wird ihnen dabei unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage gewährt. 

 

2. Zulassungsvoraussetzungen 

Zugelassen werden Staatsangehörige aus den Vertragsstaaten, welche eine mindestens 

zweijährige Berufsausbildung oder einen Studienabschluss (Ausnahme: Kanada; Zulassung 

während Studium möglich) vorweisen können. Die Einsätze dienen der Weiterbildung, sie 

können nur im erlernten Beruf resp. Studiengebiet erfolgen. Ferner gelten folgende Bedin-

gungen: 

- Zwischen 18-35 Jahre alt1  

- Der Zugang ist in allen Berufen möglich, für reglementierte Berufe ist die notwendige 

Bewilligung zur Berufsausübung beizulegen. 

- Junge Berufsleute  sind nach orts- und branchenüblichen Normen zu entlöhnen  

- Die Aufenthalts- und Arbeitsdauer kann maximal 18 Monate betragen  

- Teilzeitarbeit oder eine selbstständige Berufsausübung sind nicht erlaubt. 

- Die Anzahl der jährlichen Plätze ist begrenzt. Die zur Verfügung stehenden Kon-

tingente variieren von Land zu Land 

Die Gesuche müssen von den jungen Berufsleuten bei der zuständigen Behörde im Heimat-

staat eingereicht werden. 

                                                
1 (Australien: 20-30, Neuseeland und Russland: 18-30) 
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3. Vorteile des Abkommens 

Vorteile für Arbeitgeber:  

- Keine Gebühren für das Bewilligungsverfahren, schlankes Verfahren (Bund) 

- Der Inländer-Vorrang gelangt nicht zur Anwendung  

- Einsatz einer jungen, motivierten Berufsfrau/eines jungen motivierten Berufsmann für 

bis zu 18 Monate - Benefit für junge Berufsleute und Betrieb, gegenseitger 

Knowhowtransfer 

 

Vorteile für Jeunes Professionels: 

- Weiterentwicklung der beruflichen und sprachlichen Kompetenzen 

- Internationale Arbeitserfahrung während maximal 18 Monaten 

- Mehrwert für anschliessende Jobsuche im Herkunftsland 
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